
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/11/13 99/10/0018
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.2000

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

ApG 1907 §2;

ApG 1907 §46 Abs4;

AVG §13 Abs1;

AVG §73 Abs1;

AVG §73 Abs2;

Rechtssatz

Gemäß § 2 ApG darf niemand mehr als eine Konzession zum Betrieb einer ö9entlichen Apotheke besitzen oder den

Betrieb von mehr als einer ö9entlichen Apotheke selbst führen. Daraus folgt, dass niemandem mehr als eine

Konzession zum Betrieb einer ö9entlichen Apotheke erteilt werden darf und weiters, dass ein auf dieses unzulässige

Ergebnis (der Erteilung einer Konzession zum Betrieb mehrerer ö9entlicher Apotheken) gerichteter Antrag gleichfalls

unzulässig ist. Dasselbe hat für den Fall zu gelten, dass eine Konzession zum Betrieb mehrerer ö9entlicher Apotheken

in mehreren Anträgen begehrt wird; macht es doch in der Sache keinen Unterschied, ob ein dem § 2 ApG

widersprechendes Begehren in einem Antrag enthalten oder auf mehrere Anträge verteilt ist. Damit wird freilich ein

Eventualantrag, dh ein Antrag auf Erteilung einer Konzession, der unter der aufschiebenden Bedingung gestellt wird,

dass ein anderer (primärer) Antrag auf Konzessionserteilung erfolglos bleibt, nicht ausgeschlossen. In diesem Sinne

bestimmt auch § 46 Abs 4 ApG, dass ein Konzessionswerber, der bereits im Besitz einer Konzession zum Betrieb einer

ö9entlichen Apotheke ist, diese Konzession zugleich (mit dem Konzessionsantrag zum Betrieb einer ö9entlichen

Apotheke) bedingungsweise für den Fall der Erlangung einer neuen Konzession zurücklegen muss. So lange dieser

Konzessionsantrag nicht unter einer solchen Bedingung steht, ist das entsprechende Begehren unzulässig. Nichts

Anderes kann für den Fall gelten, in dem ein bzw mehrere Anträge nach ihrem Inhalt auf die Erteilung zweier oder

mehrerer Konzessionen gerichtet sind.
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